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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ besteht für Vereine und Verbände auch 
im Jahre 2024 die Möglichkeit, für Aktivitäten finanzielle Mittel zu beantragen. Die nach-
folgenden Fragestellungen orientieren sich an Fragen, die auch an die Stadt Butzbach gestellt 
werden und deren Antworten sich in den Jahressachstandsberichten wiederfinden sollten. 
Wir bitten Sie, nur dieses Formblatt für die Antragstellung zu benutzen, um größere Nachfragen 
unsererseits zu verhindern. Das Formblatt mit Ihren Antworten wird dem Begleitausschuss zur 
Genehmigung vorgelegt und Sie werden schriftlich über das Ergebnis informiert. Die 
beantragten Projekte dürfen nicht vor Genehmigung durch den Begleitausschuss beginnen. 
Bitte alle Originalbelege an die Stadt Butzbach, Frau Zietzling – Magistrat der Stadt Butzbach, 
Marktplatz 1, 35510 Butzbach – senden, damit sie die Abrechnung bearbeiten kann:  
 
Nachfolgend die von Ihnen zu beantwortenden Fragen zu Ihren konzeptionellen 
Überlegungen Ihrer Aktivitäten. 
 

1 Name des antragstellenden Vereins und Ansprechpartner:  
 
 
Arbeitstitel: Stärkung und Förderung der Teamfähigkeit und Toleranz 

2 Adresse:  
 

3 Telefonnummer:  
 

4 E-Mail:  

 

5 Gewünschte Antragssumme: 720,- € 

6 Zeitraum der Verausgabung: 
Die Summe muss bis spätestens 15. Dezember 2024 abgerechnet sein. 

7 Welche Arbeitsschwerpunkte haben Sie?  (Bitte nachstehend ankreuzen) 
 
 Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund/Alltagsrassismus 
  Förderung einer Willkommenskultur allgemein 
 Demokratie- und Toleranzerziehung 
Sonstiges, und zwar: Gemeinschaftsbildung 

 

8 An welche Zielgruppe richtet sich Ihr Projekt? (Bitte nachstehend ankreuzen) 
 

  z. B. Kindertagesstätten,  
 Schulen,  
 außerschulische Einrichtungen,  
 Eltern, Erziehungsberechtigte,  
 pädagogische Fachkräfte, Ehrenamtliche,   
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  staatliche Akteure. 
 

9 Was wollen Sie durch Ihre Aktivitäten erreichen? 

Der Besuch soll als praxisorientierte Maßnahme zur Förderung von Teamfähigkeit, 

Rücksicht und Toleranz im Rahmen des Demokratie Leben Programms dienen. 

Begründung: 

1. Förderung der Kameradschaft und des Teamgeists: Der Trampolinpark 

bietet eine ideale Umgebung, um die Zusammenarbeit und das 

Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Jugendfeuerwehr zu stärken. 

Durch gemeinsame Aktivitäten in einem ungezwungenen Umfeld lernen die 

Mitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen und Vertrauen aufzubauen. Dies 

sind wichtige Fähigkeiten, die auch im Feuerwehrdienst und in einer 

demokratischen Gesellschaft von großer Bedeutung sind. 

2. Stärkung von Rücksicht und Toleranz: Die unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgrade im Trampolinpark erfordern es, dass die Mitglieder der 

Gruppe sich gegenseitig unterstützen, insbesondere die weniger Geübten. 

Erwachsene Betreuer und erfahrenere Teilnehmer werden den Jüngeren und 

Unerfahreneren beistehen, ihnen Mut machen und den Weg des handelnden 

Lernens begleiten. Dies fördert nicht nur Rücksichtnahme und Toleranz, 

sondern auch das Selbstwertgefühl der Beteiligten. 

3. Förderung der körperlichen Fitness: Der Besuch im Trampolinpark ist eine 

ausgezeichnete Möglichkeit für die Jugendlichen, ihre körperliche Fitness auf 

spielerische Weise zu verbessern. Die Aktivitäten auf den Trampolinen 

erfordern Geschicklichkeit, Koordination und Balance, was die körperliche 

und geistige Entwicklung unterstützt. 

Organisatorisches: 

• Teilnehmerzahl: Es werden etwa 30 Personen teilnehmen, darunter 

mindestens 10 Erwachsene als Betreuer. 

• Transport: Der Transport wird selbst organisiert. 

10 Wofür sollen die Mittel Personalkosten, Sachkosten und Verpflegungskosten (sind 
jeweils einzeln aufzuführen) eingesetzt werden und in welcher Höhe?   
 
Eintrittsgeld:  

30 x 20,- €/Pers. = 600,- € 

Snacks + Getränke: 30 Pers. x 4,- €/Pers = 120,- €  

 

Summe: 720,- € 

 
 


